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Beratungsfolge Datum Behandlung Zuständigkeit 
    

Ortsteilrat Waltersleben 29.10.2015 öffentlich Entscheidung 
    

 

 

Beschlussvorschlag 

Dem Amt für Grundstücks- und Gebäudeverwaltung werden die aus § 4 der Ortsteilverfassung 

derzeit zur Verfügung stehenden Mittel in Höhe von 3.793,65 EUR für den restlichen Abbruch und 

die Beräumung des Geländes Altes Feuerwehr-Gerätehaus entsprechend §§ 8, 12 der 

Ortsteilverfassung zur Verfügung gestellt. 

 

 

 

 

 

23.10.2015, gez. K. Kausch     

Datum, Unterschrift 

 

  

 

Ortsteilbürgermeister/in 

Ortsteil Waltersleben 

    

Titel der Drucksache: 

Vergabe finanzieller Mittel, § 4 

Ortsteilverfassung: Abbruch und Beräumung 

des Alten Feuerwehr-Gerätehauses und 

Einbeziehung der freien Fläche in das 

Ensemble "Bürgergarten" 
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Nachhaltigkeitscontrolling x Nein  Ja, siehe Anlage Demografisches Controlling x Nein  Ja, siehe Anlage 

Finanzielle Auswirkungen  Nein x Ja → Nutzen/Einsparung x Nein  Ja, siehe Sachverhalt 

  ↓ Personal- und Sachkosten (in EUR) /  

Personalkosteneinsparung (in VbE) 

Deckung im Haushalt  Nein x Ja Gesamtkosten 3.793,65 EUR 

   ↓ 
 

 2015 2016 2017 2018 

Verwaltungshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Verwaltungshaushalt Ausgaben 3.793,65 EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

 

  Deckung siehe Entscheidungsvorschlag 

 

Fristwahrung 

x Ja  Nein 

 

 

Anlagenverzeichnis 

 

 

 

 

 

Sachverhalt 

Das nicht mehr benötigte und zudem stark sanierungsbedürftige ehemalige Feuerwehr-

Gerätehaus Am Wassergraben soll abgebrochen und beräumt werden, um den angrenzenden 

"Bürgergarten" fertig zu stellen.  

Es ist vorgesehen, auf der freiwerdenden Fläche - nach immensen Vorarbeiten - ein Spielgerät und 

eine überdachte Sitzgelegenheit anzuordnen. 

 

Mit den Sanierungsarbeiten wird das Amt für Grundstücks- und Gebäudeverwaltung beauftragt, 

dem die derzeit zur Verfügung stehenden Mittel aus § 4 der Ortsteilverfassung in Höhe von 

3.793,65 EUR für den restlichen Abbruch und die Beräumung des Geländes Altes Feuerwehr-

Gerätehaus zur Verfügung gestellt werden. 
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